
Art. 17 Aufsicht

Art. 17  Aufsicht 
 
1Die Aufsicht über den Verband führt das Regierungspräsidium Tübingen (Aufsichtsbehörde) im 
Einvernehmen mit der Regierung von Schwaben. 2Oberste Aufsichtsbehörde ist die oberste 
Landesplanungsbehörde Baden-Württembergs, die im Einvernehmen mit der obersten 
Landesplanungsbehörde Bayerns entscheidet.


